
 

 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 

Der Gemeinderat beschließt die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2024/2025 sowie 
für das Kindergartenjahr 2025/2026 auf Grundlage der Fortschreibung der Gemeinsamen 

Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände. 
 
In der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Kindertageseinrichtungen der Stadt St. Georgen wird die Anlage „Gebührenverzeichnis für 
die Kindergartenjahre 2024/2025 und 2025/2026“ entsprechend aktualisiert.  

 
 
 

 
 

  
 
 

Michael Rieger 
Bürgermeister 
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Sachverhalt: 

 

In der Fortschreibung der gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und 
kommunalen Landesverbände wurde die Erhöhung der Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2024/2025 um 7,5 % sowie für das Kindergartenjahr 2025/2026 um 

7,3% empfohlen (siehe Anlage). Mit der Empfehlung bis 2026 werden die 
Erhöhungen auf zwei Jahre verteilt. 

 
Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt 
ein Kostendeckungsgrad von 20 % durch Elternbeträge. 

 
In der Stadt St. Georgen werden ca. 13,4 % (2023) der Betriebsausgaben durch 

Elternbeiträge gedeckt. 
 
Die Kuratoriumssitzung findet am 13.06.2024 statt. 

 
Die alten und neuen Beiträge sind in der Anlage aufgeführt. 
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